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§ 6

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Februar 1982 
in Kraft.

Berlin, den 6. Januar 1982

Der Minister 
für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft

K uh r i g

Fünfte Durchführungsbestimmung1 
zum Tierzuchtgesetz 

— Aus- und Weiterbildung 
des tierzüchterischen Nachwuchses —

vom 6. Januar 1982

Aufgrund des § 16 des Tierzuchtgesetzes vom 17. Dezember 
1980 (GBl. I Nr. 35 S. 360) wird im Einvernehmen mit den 
Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane und in Über
einstimmung' mit dem Zentralvorstand der Gewerkschaft 
Land, Nahrungsgüter und Forst sowie dem Zentralvorstand 
des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter 
folgendes bestimmt:

(1) Dem Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüter
wirtschaft obliegt in Abstimmung mit den zuständigen Staats
organen die Verantwortung für die Leitung, Planung und 
Bilanzierung der Aus- und Weiterbildung des tierzüchteri- 
schen Nachwuchses.

(2) Zum tierzüchterischen Nachwuchs im Sinne dieser Durch
führungsbestimmung gehören

a) Facharbeiter für Rinderproduktion, Facharbeiter für 
Schweineproduktion, Schäfer,

b) Zootechniker/Mechanisatoren, einschließlich der Spezia
listen, für deren Tätigkeit ein gesonderter Berechtigungs
nachweis erforderlich ist,

c) Meister der Tierproduktion, ^__________
d) Agraringenieure der Tierproduktion,
e) Diplom"*- und Hochschulagraringenieure der Tierproduk

tion,
die in der Tierzucht tätig sind oder tätig sein werden.

§ 2

(1) Die wirtschaftsleitenden Organe führen im Aufträge des 
Ministeriums für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft 
in Abstimmung mit den Räten der Bezirke die planmäßige. 
Aus- und Weiterbildung des tierzüchterischen Nachwuchses 
mit Ausnahme der .Diplom- und Hochschulagraringenieure der 
Tierproduktion gemäß § 1 Abs. 2 Buchst, e durch. Sie nutzen, 
dazu vorrangig ihre Kapazitäten und Einrichtungen der Be
rufsbildung sowie Fachschulen.

(2) Die Ausbildung der Diplom- und Hochschulagraringe
nieure der Tierproduktion erfolgt an den entsprechenden Uni
versitäten und Hochschulen. Für die Weiterbildung der 
Diplom- und Hochschulagraringenieure der Tierproduktion 
gelten § 3 Abs. 2 und § 7.

§3
(1) Das Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungsgüter

wirtschaft und die wirtschaftsleitenden Organe haben in Zu- 
- sammenarbeit mit zuständigen zentralen Staatsorganen zu 

sichern, daß die Lehrpläne oder Studienpläne der Berufs-, 
Fach- und Hochschulen sowie die Lehrprogramme in der 
Erwachsenenqualifizierung auf dem Gebiet der Tierzucht dem 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisstand entsprechen.

(2) Die wirtschaftsleitenden Organe organisieren in Abstim
mung mit dem Ministerium für Land-, Forst- und Nahrungs
güterwirtschaft gemeinsam mit den . wissenschaftlichen Ein
richtungen und Gesellschaften planmäßige Erfahrungsaus
tausche zur Vermittlung der neuesten-wissenschaftlichen Er
kenntnisse und praktischen Produktionserfahrungen zur Ver
allgemeinerung der Bestwerte und der Ergebnisse der Neuerer- 
und Rationalisatorenbewegung auf dem Gebiet der Tier
zucht.

§4
Die Räte der Bezirke und Kreise leiten, planen und bilan

zieren in ihrem Verantwortungsbereich die Aufnahme von 
Schulabgängern in die Berufsausbildung entsprechend den 
Erfordernissen der Reproduktion der Arbeitskräfte in den 
Ausbildungsberufen der Tierzucht. Sie haben in Zusammen
arbeit mit den wirtschaftsleitenden Organen und den Einrich
tungen der Berufsbildung die erforderlichen Maßnahmen für 
die Gewinnung des Berufsnachwuchses und für die Durchfüh
rung der Ausbildung entsprechend den staatlichen Lehrplänen 
zu gewährleisten.

§5
(1) Die Tierproduktionsbetriebe sind für die planmäßige 

Aus- und 'Weiterbildung des tierzüchterischen Nachwuchses 
auf der Grundlage ihrer Kader- und Bildungsprogramme ver
antwortlich. Sie haben die Aus- und Weiterbildung ihres 
tierzüchterischen Nachwuchses planmäßig und funktionsbezo
gen so zu gestalten und zu nutzen, daß er befähigt ist, die Er
gebnisse des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in der 
Tierzucht anzuwenden.

(2) Die Tierproduktionsbetriebe sind für die Delegierung der 
Spezialisten und Leitungskader auf dem Gebiet der Tierzucht 
zur Aus- und Weiterbildung an die dafür zuständigen Bil
dungseinrichtungen verantwortlich.

§ 6

Der Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüch
ter ist auf der Grundlage von Vereinbarungen bei der Aus- 
und Weiterbildung seines. tierzüchterischen Nachwuchses 
durch die zuständigen Staatsorgane und wirtschaftsleitenden 
Organe zu unterstützen.

.§7
(1) Das postgraduale Studium „Tierzucht“* 1 2 wird entspre

chend den Rechtsvorschriften an der Humboldt-Universität zu 
Berlin durchgeführt.

(2) Die Vorbereitung des postgradualen Studiums „Tier
zucht“ sowie die Abstimmung und Zusammenarbeit mit der 
Humboldt-Universität zu Berlin erfolgt im Aufträge des Mi
nisteriums für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft 
durch die WB Tierzucht.

(3) Nach erfolgreichem Abschluß des postgradualen Stu
diums „Tierzucht“ ist dem Absolventen die Ergänzung „Tier
zuchtleiter“ zur Berufsbezeichnung zu verleihen. Hierüber ist 
dem Absolventen eine Urkunde auszuhändigen.

§ 8

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Februar 1982 in 
Kraft.

Berlin, den 6. Januar 1982

Der Minister 
für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft

K u h r i g

2 z. Z. gelten:
a) Anordnung vom 1. Juli 1973 über das postgraduale Studium an den

Hoch- und Fachschulen (GBl. I Nr. 31 S. 308) in der Fassung der
Anordnung Nr. 2 vom 2. Februar 1981 dazu (GBl. I Nr. 8 S. 91);

b) Anordnung vom 16. Oktober 1979 über das Verzeichnis der in post
gradualen Studien mit Fachabschluß erwerbbaren Ergänzungen zur
Berufsbezeichnung (Sonderdruck Nr. 1024 des Gesetzblattes S. 14).1 4. DB vom 6. Januar 1982 (GBl. I Nr. 6 S. 142)


